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Dienststelle: Datum: Vorlagen-Nr.:
FB Jugend, Schule und Sport 31.01.2001 13/1472
 
 
Beratungsfolge: Sitzungstermin:
Jugendhilfeausschuss 15.02.2001
Verwaltungsausschuss 26.02.2001
Rat 01.03.2001
 
   
 
Beratungsgegenstand: 
 
Stadtpolitik mit Kindern und Jugendlichen gestalten; Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen vom 30.01.2001 
 
Beschlussvorschlag der Antragstellerin: 
 
1. Die Stadt Emden richtet geeignete Mitsprache- und Mitwirkungsmöglichkeiten für Kin-

der und Jugendliche ein. 
2. Bei allen Planungen und Vorhaben, die Interessen von Kindern und Jugendlichen be-

rühren, werden sie beteiligt und altersgerecht mit einbezogen. 
3. Die Verwaltung legt dem Rat jährlich einen Bericht über die Situation von Kindern und 

Jugendlichen vor. 
4. Die Verwaltung entwickelt einen Leitfaden für ein kinderfreunliches Emden. 
5. Die Stadt Emden führt im Jahr 2001 eine erste Kinder- und Jugendkonferenz durch. 
6. Über ein Besuchsprogramm bieten der Rat und Fraktionen Kindern und Jugendlichen 

an, sich über Kommunalpolitik zu informieren. 
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Stadt Emden 
 

  Vorlage-Nr.: 
  13/1472 
 
 
Begründung: 
 
Es wird auf den beigefügten Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 30.01.2001 
verwiesen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Grundsätzlich ist es zu begrüßen, wenn Kinder und Jugendliche mehr Mitwirkungsmöglich-
keiten in kommunalen Handlungsbereichen erhalten, weil damit das Demokratieverständnis 
gestärkt wird. 
 
Laut Mitteilung des. Nds. Städtetages ist vorgesehen, die Nds. Gemeindeordnung um den § 
22a zu ergänzen und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen verpflichtend einzufüh-
ren. 
 
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen macht nur Sinn, wenn alle kommunalen Auf-
gabenfelder einbezogen werden. Sie ist daher als Querschnittsaufgabe zu definieren. Unter 
dieser Prämisse wird die Verwaltung unter Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen geeig-
nete Beteiligungsmodelle erarbeiten. 
 
Im übrigen sollte es dem im September zu wählenden Rat überlassen bleiben, letztlich zu 
entscheiden, in welchem Umfang Kindern und Jugendlichen ein Mitwirkungsrecht einge-
räumt werden soll. 
 

 
 


